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Eigenerklärungen zu den Ausschlussgründen 

 
 

zum Vergabeverfahren 

 

Bau und Wartung eines Batteriespeichersystems mit einer Leistung von ca. 12 

MW elektrisch und einer Kapazität von bis zu 24 MWh oder einer Kapazität von 

bis zu 48 MWh am Standort Rheinkai Nord 

Projekt: BESS Rheinkai 

 

 

 

für die 

Stadtwerke Duisburg AG 

Bungertstraße 27 

47053 Duisburg 

Deutschland 
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Bieter / Mitglied der Bieterge-
meinschaft 

      

Anschrift       

 

Eigenerklärung 1: Ausschlussgründe gem. §§ 123, 142 GWB 

 

Mit der Abgabe des Teilnahmeantrages erkläre ich, dass ich die unter §§ 123, 142 GWB genannten und 

nachfolgend abgedruckten Ausschlusstatbestände nicht erfülle. 

 

Nach § 123 Abs. 1 GWB ist ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren auszu-

schließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unter-

nehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 

(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terro-

ristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer sol-

chen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 

dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet wer-

den sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögens-

werte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäi-

schen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag 

verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 

der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 

ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 

§§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswe-

sen), 

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch 

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländi-

scher Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 

10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhan-
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del, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnut-

zung einer Freiheitsberaubung). 

 

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im obigen Sinne stehen eine Verurteilung oder 

die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 

Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese 

Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die 

Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 

Stellung. 

Nach § 123 Abs. 4 GWB werden Unternehmen zudem von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 

ausgeschlossen, wenn 

1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 

Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 

bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung 

nach Nummer 1 nachweisen können. 
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Alternativ: 

 

Alternativ, d.h. statt der obigen Erklärung, erkläre ich mit Abgabe des Teilnahmeantrages, dass ich keine 

der unter § 123 GWB genannten und oben abgedruckten Ausschlusstatbestände erfülle, mit Ausnahme 

der nachfolgend angegebenen Ausschlusstatbestände. 

Für diese unten angegebenen Ausschlusstatbestände ist gegenüber der Vergabestelle im Rahmen des 

§ 125 GWB („Selbstreinigung“) durch Vorlage entsprechender und geeigneter Unterlagen und sonstiger 

Erklärungen vollständig nachzuweisen, dass das Unternehmen: 

1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich ge-

zahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 

verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 

Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet 

sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

Die Vergabestelle bewertet die dargestellten, von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaß-

nahmen und berücksichtigt dabei die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des 

Fehlverhaltens. Die Vergabestelle behält sich vor, die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens 

als unzureichend zu bewerten und das Unternehmen vom weiteren Vergabeverfahren auszuschließen. 
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Bieter / Mitglied der Bieterge-
meinschaft 

      

Anschrift       

 

Eigenerklärung 2: Ausschlussgründe gem. §§ 124, 142 GWB 

 

Mit der Abgabe des Teilnahmeantrages erkläre ich, dass ich die unter §§ 124, 142 GWB genannten und 

nachfolgend abgedruckten Ausschlusstatbestände nicht erfülle. 

Nach § 124 Abs. 1 GWB können Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausge-

schlossen werden, wenn 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende um-

welt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenz-

verfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung 

eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Ver-

fahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 

begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 

ist entsprechend anzuwenden, 

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unterneh-

men Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrän-

kung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unpartei-

lichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durch-

führung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger ein-

schneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorberei-

tung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch 

andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 

Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 

einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge ge-

führt hat, 

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende 

Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erfor-

derlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

9. das Unternehmen 

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger 
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Weise zu beeinflussen, 

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 

Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeent-

scheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht 

hat, solche Informationen zu übermitteln. 
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Alternativ: 

 

Alternativ, d.h. statt der obigen Erklärung, erkläre ich mit Abgabe des Teilnahmeantrages, dass ich keine 

der unter § 124 Abs. 1 GWB genannten und oben abgedruckten Ausschlusstatbestände erfülle, mit 

Ausnahme der nachfolgend genannten Ausschlusstatbestände. 

Für diese unten angegebenen Ausschlusstatbestände ist gegenüber der Vergabestelle im Rahmen des  

§ 125 GWB („Selbstreinigung“) durch Vorlage entsprechender und geeigneter Unterlagen und sonstiger 

Erklärungen vollständig nachzuweisen, dass das Unternehmen: 

1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich ge-

zahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 

verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 

Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet 

sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

 

Die Vergabestelle bewertet die dargestellten, von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaß-

nahmen und berücksichtigt dabei die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des 

Fehlverhaltens. Die Vergabestelle behält sich vor, die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens 

als unzureichend zu bewerten und das Unternehmen vom weiteren Vergabeverfahren auszuschließen. 
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Bieter / Mitglied der Bieterge-
meinschaft 

      

Anschrift       

 

Eigenerklärung 3: Ausschlussgründe gem. § 19 Abs. 1 MiLoG 

 

Mit der Abgabe des Teilnahmeantrages hiermit erkläre ich, dass ich die unter § 19 MiLoG (Gesetz zur 

Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) genannten und nachfolgend abgedruckten Ausschlusstat-

bestände nicht erfülle. 

Nach § 19 Abs. 1 MiLoG sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder 

Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ge-

nannten Auftraggeber Bieterinnen oder Bieter für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wie-

derherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 Mi-

LoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. 

Nach § 21 Abs. 1 MiLoG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt, 

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbe-

kämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet, 

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-

gesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 

nicht rechtzeitig übermittelt, 

4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt 

oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-

zeitig zuleitet, 

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2, 

eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

6. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei 

Jahre aufbewahrt, 

7. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 

vorgeschriebenen Weise bereithält, 

8. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 1 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Unterlagen zur Ver-

fügung stehen, 

9. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 

vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt, 



Eigenerklärungen zu den Ausschlussgründen – Formblatt TA 2  

 
10 

 

10. entgegen § 17 Absatz 2b Satz 1 oder 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 

in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

11. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. 

 

 

Nach § 21 Abs. 2 MiLoG handelt ordnungswidrig, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Um-

fang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er 

weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags 

1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder 

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entge-

gen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. 

 


